
Kanton Bern Auszug aus dem Protokoll
canton de Berne des Regierungsrates

Extrait du procès-verbal du
Conseil-exécutif

23. August 2006 48C

1 5 6 4 Regionale Kulturkonferenz Lanqenthal (RKK Langenthal): Verlängerung der Sub-
ventionsverträqe mit fünf bedeutenden Kulturinstitutionen 2007 - 2010 in der Stadt
Langenthal und Genehmigung der damit verbundenen Beiträge des Kantons Bern
Ausgabenbewilligung: mehrjähriger Verpflichtungskredit (Obiektkredit)

A Gegenstand

Der Regierungsrat nimmt Kenntnis vom Bericht der Erziehungsdirektion in obgenannter An-
gelegenheit und beschliesst:

1. Die im Jahr 2002 von der regionalen Kulturkonferenz Langenthal vorbereiteten und
vom Regierungsrat genehmigten Subventionsverträge für die Jahre 2003 - 2006
werden für weitere vier Jahre , das heisst für die Jahre 2007 bis 2010, verlängert
(gestützt auf Artikel 13b, 13c, 13d sowie 13e Absatz 2 des Kulturförderungsgesetzes vom 11.
Februar 1975 (KFG, BSG 423.11) und die Verordnung vom 22. Dezember 1999 über die re-
gionale Kulturkonferenz Langenthal (VRKK Langenthal, BSG 423.415):

1.1 Subventionsvertrag für das Stadttheater Langenthal zwischen dem Kanton Bern, der
Einwohnergemeinde Langenthal und den beitragspflichtigen umliegenden Gemeinden
über den Leistungsauftrag und die Finanzierung des Stadttheaters Langenthal (Regie-
betrieb der Stadt Langenthal),

1.2 Subventionsvertrag für das Kunsthaus Langenthal zwischen dem Kanton Bern, der
Einwohnergemeinde Langenthal und den beitragspflichtigen umliegenden Gemeinden
über den Leistungsauftrag und die Finanzierung des Kunsthauses Langenthal
(Kunstverein Oberaargau),

1.3 Subventionsvertrag für die Regionalbibliothek Langenthal zwischen dem Kanton
Bern, der Einwohnergemeinde Langenthal und den beitragspflichtigen umliegenden
Gemeinden über den Leistungsauftrag und die Finanzierung der Regionalbibliothek
Langenthal (Regiebetrieb der Stadt Langenthal),

1.4 Subventionsvertrag für die Stiftung Museum Langenthal zwischen dem Kanton Bern,
der Einwohnergemeinde Langenthal und den beitragspflichtigen umliegenden Gemein-
den über den Leistungsauftrag und die Finanzierung des Museums Langenthal,

1.5 Subventionsvertrag für den Verein Kulturzentrum „Chrämerhuus" Langenthal zwi-
schen dem Kanton Bern, der Einwohnergemeinde Langenthal und den beitragspflichti-
gen umliegenden Gemeinden über den Leistungsauftrag und die Finanzierung des
Vereins Kulturzentrum „Chrämerhuus" Langenthal.

2. Die Genehmigung erfolgt für die Dauer vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2010.



3. Mit der Verlängerung der Subventionsverträge ergeben sich für den Kanton folgende
jährliche Beitragsleistungen (basierend auf dem Stand der Beiträge im Jahr 2006), die
gestützt auf Artikel 13e Absatz 2 KFG vom Regierungsrat abschliessend bewilligt
werden:

3.1 Für das Stadttheater Langenthal CHF 107"!93.- pro Jahr, zuzüglich jährlichem Teu-
erungsausgleich zu Lasten des Kontos 4870.3659.100.11 der Jahre 2007 - 2010,

3.2 für das Kunsthaus Langenthal (Kunstverein Oberaargau) CHF 56'691.- pro Jahr,
zuzüglich jährlichem Teuerungsausgleich zu Lasten des Kontos 4870.3659.100.10 der
Jahre 2007-2010,

3.3 für die Regionalbibliothek Langenthal CHF 76'273.- pro Jahr, zuzüglich jährlichem
Teuerungsausgleich zu Lasten des Kontos 4870.3659.100.14 der Jahre 2007 - 2010,

3.4 für die Stiftung Museum Langenthal CHF 17'008.- pro Jahr, zuzüglich jährlichem
Teuerungsausgleich zu Lasten des Kontos 4870.3659.100.10 der Jahre 2007 - 2010,

3.5 für den Verein Kulturzentrum „Chrämerhuus" Langenthal CHF 7'214.- pro Jahr,
zuzüglich jährlichem Teuerungsausgleich, zu Lasten des Kontos 4870.3659.100.15 der
Jahre 2007-2010.

4. Mit der vorliegenden Genehmigung werden die Subventionsverträge gemäss Ziffer 1
für die Dauer der Verträge gemäss Ziffer 2 verbindlich (gestützt auf Artikel 13e Absatz 2
KFG für alle Beteiligten, insbesondere für alle beitragspflichtigen Gemeinden gemäss Artikel 7
und 8 RKKV Langenthal).

5. Die in den Subventionsverträgen festgelegten Beiträge der Finanzierungsträger
(Inbegriffen diejenigen des Kantons Bern gemäss Ziffer 3) gelten für die Dauer der Ver-
träge als gebundene Ausgabe (gestützt auf Artikel 13e Absatz 2 KFG).

6. Der vorliegende Beschluss wird der regionalen Kulturkonferenz Langenthal durch die
Erziehungsdirektion eröffnet. Die regionale Kulturkonferenz Langenthal ihrerseits leitet
den Beschluss an alle beitragspflichtigen umliegenden Gemeinden und an die fünf
betroffenen Kulturinstitute weiter.

B Rechtsgrundlagen

• Kulturförderungsgesetz vom 11. Februar 1975 (KFG; BSG 423.11 ), Art. 13b, Art. 13c, Art.
13d, Art. 13eAbs. 2;

• Verordnung über die regionale Kulturkonferenz Langenthal vom 22. Dezember 1999 (VRKK
Langenthal, BSG 423.415);

• Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG; BSG
620.0), Art. 47, Art. 48 Abs. 1 Bst. c, Art. 50 Abs. 3;

• Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen
(FLV; BSG 621.1), Art. 136 ff.



C Ausgabenart und rechtliche Qualifikation der Ausgabe

Gebundene, wiederkehrende Ausgabe (Art. 47, Art. 48, Abs. 1 Bst. c FLG)

D Massgebende Kreditsumme

Kantonsbeiträge 2007 - 2010 insgesamt: CHF 1'057'516.-
(Basis Beiträge 2006, zuzüglich jährlichem Teuerungsausgleich, basierend auf dem
Indexstand der Konsumentenpreise des Vorjahres)

E Kreditart / Konto / Produktgruppe / Rechnungsjahr

Gesprochen wird ein mehrjähriger Verpflichtungskredit (Objektkredit), der voraussichtlich
durch folgende Zahlungstranchen ausgelöst wird:

Rechnungsjahr 2007: CHF 264'379.- (Konto 4870 3659.100)
Rechnungsjahr 2008: CHF 264'379.- (Konto 4870 3659.100)
Rechnungsjahr 2009: CHF 264'379.- (Konto 4870 3659.100)
Rechnungsjahr 2010: CHF 264'379.- (Konto 4870 3659.100)

Produktgruppe 8.11.9100

Der Kredit ist im im Aufgaben- und Finanzplan eingestellt.

An die Erziehungsdirektion

Für den getreuen Protokollauszug Der Staatsschreiber:

O


